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AAUUSSSSCCHHRREEIIBBUUNNGG  DDAAEECC  --  SSEEGGEELLFFLLUUGGZZEEUUGGEE  

 
 
 
 
 
Die DAeC – Segelflugkommission schreibt zur Förderung von Junioren- Segelfliegerinnen 
und  Segelfliegern, die Nutzung von zwei Segelflugzeugen der Standardklasse aus. 
 
Das eine Segelflugzeug ist für die gezielte Förderung junger Segelfliegerinnen und Segelflie-
ger aus den neuen Bundesländern vorgesehen. Bewerben können sich hierfür alle jungen 
Segelfliegerinnen und Segelflieger, die in einem Verein eines Landesverbandes dieser Bun-
desländer Mitglied sind, bereits über Erfahrungen im Streckensegelflug verfügen und zumin-
dest an der DMSt teilgenommen haben. Antragsberechtigt für seine Bewerber, ist der ent-
sprechende Landessegelflugreferent. 
 
Das andere Segelflugzeug ist für die gezielte Förderung der Nachwuchs-
Spitzensportlerinnen und Spitzensportler vorgesehen. Antragsberechtigt sind alle Mitglieder 
des DAeC - C - Kaders und für die Nutzung in der Bundeswehr-Sportfördergruppe, die Mit-
glieder des DAeC - D/C-Kaders. 
 
Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstelle der DAeC-Segelflugkommission:  
 

Deutscher Aero Club e.V. 
Referat Segelflug 

Hermann-Blenk-Straße 28 
38108 Braunschweig 

 
zu richten. 
 
Antragsschluss ist jeweils der 30. September (Posteingangsstempel) für die Nutzung in der 
darauf folgenden Flugsaison. 
 
Ein von der DAeC-Segelflugkommission bestimmtes Kuratorium trifft die Entscheidungen. 


